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INSTANZENZÜGE 

 
 
1. Anna T., seit ihrer Kindheit begeisterte Tänzerin, möchte in Linz, OÖ, eine eigene Tanzschule 
eröffnen. Da sie ihrer Meinung nach alle dafür geforderten Voraussetzungen des Oö 
Tanzschulgesetzes erfüllt, stellt sie einen Antrag an die zuständige Behörde. Als ihre 
Nachbarin Berta B, ebenfalls Tanzschulbesitzerin, davon Wind bekommt, schreibt sie entrüstet 
einen Beschwerdebrief an die Oö Landesregierung, in dem sie behauptet, „dass mir Anna T. 
nun sicherlich alle Kunden wegschnappen wird und das doch nicht sein kann, immerhin feiert 
meine Tanzschule heuer ihr 100-jähriges Bestehen!“. Die Oö Landesregierung, die sich nun 
auch um den Traditionsbetrieb der Berta B. sorgt, erteilt daraufhin dem zuständigen Organ die 
Weisung, den Antrag der Anna T. trotz Erfüllung aller Voraussetzungen abzuweisen. 
a.) Welche Behörde ist zuständig, über den Antrag der Anna T. zu entscheiden? Welche Behörde 

wäre zuständig, wenn Anna T. ihre Tanzschule in Freistadt, OÖ, eröffnen möchte?  

b.) Muss das zuständige Organ die ihm erteilte Weisung der Oö. Landesregierung befolgen?  

c.) Nehmen Sie an, die zuständige Behörde erlässt ohne ein Ermittlungsverfahren durchzuführen, 

einen abweisenden Bescheid. Welches Rechtsmittel an welche Behörde kann Anna T. ergreifen? Mit 

der Verletzung welcher Grundrechte würde sie dabei argumentieren? 

d.) Als Anna T. nach sieben Monaten immer noch keine Entscheidung der Berufungsbehörde erhalten 

hat, möchte sie von Ihnen als Ihren Rechtsbeistand wissen, was sie nun unternehmen kann.    

 

2. Anton möchte in Wels, OÖ, auf seinem Grundstück ein Einfamilienhaus errichten und stellt 
hierfür einen Antrag auf Erteilung der Baubewilligung an die zuständige Behörde.  
 

§ 54 Oö BauO 1994 
Eigener und übertragener Wirkungsbereich der Gemeinde 

 
  (1) Folgende Aufgaben nach diesem Landesgesetz sind von der Gemeinde im 
eigenen Wirkungsbereich zu besorgen: 
  1. die der Baubehörde übertragenen Aufgaben, […]  

 

a.) Welche Behörde hat über den Antrag des Anton zu entscheiden? Wer ist Berufungsbehörde? 

Welches Rechtsmittel stünde Anton offen, wenn die Behörde I. Instanz und auch die 

Berufungsbehörde einen abweisenden Bescheid erlassen? 

b.) Innerhalb welcher Frist hat die Behörde I. Instanz über den Antrag des Anton zu entscheiden? 

Welcher Rechtsweg steht Anton offen, wenn die Behörde ihre gesetzliche Entscheidungsfrist verletzt? 

Kann auch die Gemeindeaufsichtsbehörde in diesem Weg angerufen werden? 

 

3. Susi Wirt möchte ein Gasthaus aufmachen. Die Gewerbebehörde schreibt ihr vor, dass dafür 
eine Genehmigung benötigt wird. Wer ist die zuständige Behörde in Linz bzw. in der Ortsgemeinde 

G in OÖ? Wie lautet die Rechtsmittelbelehrung im entsprechenden Bescheid? 

 



4. Tom Turbo hat vor, auf einer Grünanlage in seiner Heimatgemeinde Sipbachzell, OÖ, ein 
Motorcrossrennen zu veranstalten.  
 

§ 5 Oö. Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001 
Bewilligungspflichtige Vorhaben im Grünland 

 
  Folgende Vorhaben bedürfen im Grünland (§ 3 Z. 6) unbeschadet nach 
anderen Gesetzen erforderlicher behördlicher Genehmigungen […]zu ihrer 
Ausführung einer Bewilligung der Behörde: 
[…] 
8. die Verwendung einer Grundfläche als Übungsgelände für rad- oder 
motorsportliche Zwecke sowie zur Durchführung von Rad- und 
Motorsportveranstaltungen; 
[…] 
 
Welche Behörde ist zuständig, über den Antrag des Tom Turbo zu entscheiden? Könnte der 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft dem zuständigen Organ 

die Weisung erteilen, dass die Bewilligung zu versagen ist? 

 

5. Dani D. hat vor, ihr neues Heilmassageinstitut kräftig zu bewerben. Dafür möchte sie jeweils 
Freitags in Linz und Samstags in Freistadt ihren Werbestand auf einem gut frequentierten 
Gehsteigabschnitt (welcher zur Straße zählt) aufstellen und Prospekte verteilen.  
 

§ 82 StVO. Bewilligungspflicht. 
  (1) Für die Benützung von Straßen […]zu anderen Zwecken als zu solchen 
des Straßenverkehrs, z. B. zu gewerblichen Tätigkeiten und zur Werbung, ist 
unbeschadet sonstiger Rechtsvorschriften eine Bewilligung nach diesem 
Bundesgesetz erforderlich.  
 

§ 94d StVO. Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 
Sofern der Akt der Vollziehung nur für das Gebiet der betreffenden Gemeinde 
wirksam werden […]soll, sind folgende Angelegenheiten von der Gemeinde im 
eigenen Wirkungsbereich zu besorgen: 
9. die Bewilligung nach § 82, 
 

Welche Behörden sind zuständig, die erforderliche Bewilligung zu erteilen? Wer sind die 

Berufungsbehörden? 
 
 
 


